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Allgemeines I Hintergründe 

Die Abwässer der Haushalte werden in 

der öffentlichen Kanalisation gesam

melt, zur Kläranlage transportiert und 

dort gereinigt. Zur Deckung der Kosten 

der öffentlichen Abwasserbeseitigung 

ist die Erhebung der Abwassergebühr 

notwendig. 

Das in die Kanalisation abgeleitete 

Abwasser setzt sich zusammen aus 

Schmutzwasser (in Haushalten oder 

Betrieben „verbrauchtes" Frischwasser) 

und von befestigten Flächen abfließ

endem Niederschlagswasser. Die hier

bei anfa llenden Entwässerungsgebüh
ren werden derzeit, wie bisher lan

desweit üblich, als Einheitsgebühr 

auf der Grundlage des Frischwasser

verbrauchs erhoben. In dieser Gebühr 

Bisherige Verteilung 
Frischwassermaßstab 

sind sowohl die Kosten für Sammlung, 

Beseitigung und Behandlung von 

Schmutz- als auch von Niederschlags

wasser enthalten. 

Bei dieser Art von Gebührenerhebung 

bleibt unberücksichtigt, wie viel Nie

derschlagswasser auf einem Grund

stück anfällt und ob und wie viel davon 

auf dem Grundstück versickert oder 

direkt in die Kanalisation abgeleitet 

wird. 

Auf Grund bundesweit einheitlicher, 

aktueller Rechtsprechung muss die 

Struktur der Abwassergebühren neu 

geordnet werden. Die Kosten für die 

Beseitigung des Schmutzwassers aus 

Haushalten und Gewerbebetrieben 

sind von den Kosten für die Besei-

Gesamtkosten der 
Abwasserverteilung 

Kosten 
Schmutzwasser 

Kosten 
Niederschlagswasser 

tigung des Niederschlagswassers zu 

trennen. Die Städte und Gemeinden 

in Baden-Württemberg haben keine 
Alternative zur Einführung der gesplitt

eten Abwassergebühr, da der Verwal

tungsgerichtshof Mannheim im Urtei l 

vom 11.03.2010 die Umsetzung landes

weit angemahnt hat. 
Die Aufteilung der Abwasserkosten in 

eine Schmutz- und Niederschlagswas

sergebühr bedeutet keine grundsätz

liche Gebührenerhöhung, sondern be

wirkt eine Aufteilung der Entsorgungs

kosten nach dem Verursacherprinzip 
entsprechend den tatsächlichen Ge

gebenheiten und Mengen. 

Zukünftige Verteilung 
Gesplitteter Maßstab 

Frischwasser
verbrauch 

versiegelte 
Flächen 



Gesplittete Abwassergebühr "GAG" - was ist das? 

Die bestehenden Gebühren für die 

Abwasserbeseitigung werden künftig 

aufgeteilt in die neu zu kalkulierende 
Schmutzwassergebühr und die eben

falls neu zu kalkulierende Nieder

schlags- oder Regenwassergebühr. So

mit wird die neue Abwassergebühr 
gesplittet und in den zukünftigen Ab
wassergebührenbescheiden getrennt 

ausgewiesen. 

Durch die Einführung der gesplitteten 

Abwassergebühr, auch getrennte Ab

wassergebühr genannt, verändert sich 

das Gesamtgebührenaufkommen der 
Kommunen nicht. Es wird keine zu

sätzliche Gebühr erhoben. 

Ziel der gesplitteten Abwassergebühr 

ist die verursachergerechte Aufteilung 

aller Kosten zur Abwasserbeseitigung. 

Grundlage der anteiligen Schmutz

wassergebühr bleibt weiterhin die 

bezogene Frischwassermenge. Der an

dere gesplittete Anteil der Abwas

sergebühr, die Niederschlagswasserge

bühr, berechnet sich aus der Summe 

der bebauten und befestigten Flächen 

auf dem Grundstück, von denen Nie
derschlagswasser in das öffentliche 

Kanalnetz eingeleitet wird. Dies sind 

Flächen, auf denen das Niedersch lags

wasser nicht auf natürlichem Wege auf 

den Grundstücken versickert bzw. kei-

• •• 
Niederschlag • • • 

••• 

Schmutzwasser (verbrauchtes Frischwasser) 
wird in die Kanalisation eingeleitet 

ne Regenwasserbehandlung stattfin

det, sondern in die öffentliche Kanali
sation oder Abwasseran lagen einge
leitet wird. Die gesplittete Abwasser

gebühr berücksichtigt die tatsächliche 
Nutzung des Abwassersystems. 

Wer geringe Mengen an Niederschlags

wasser einleitet, zahlt künftig eine ge
ringere Gebühr als derjenige, der in

folge großer baulicher Anlagen oder 

angeschlossener Versiegelungsfläch

en die Kanalisation in größerem Um

fang nutzt. 

Niederschlagswasser wird gesammelt 
und in die Kanalisation abgeleitet 

Niederschlagswasser 
versickert im Boden 
oder wird gesammelt 

" 

Öffentliches Kanalnetz 



Welche Flächen sind relevant für die Niederschlagswassergebühr? 

Alle bebauten, befestigten und ver

siegelten Flächen, die direkt oder in

direkt in die öffentliche Entwässerung 

einleiten, sind gebührenpflichtig und 

werden zur Niederschlagswasserge

bühr herangezogen. Unter bebauten 

Flächen sind Dachflächen von Häusern 

und Gebäuden zu verstehen. 
Befestigte oder versiegelte Flächen 

sind z. B. Straßen, Wege, Plätze und 

Terrassen mit einem wasserundurch

lässigen bzw. teilweise wasserdurch

lässigen Material. Bei Dachflächen 

und anderen geneigten Flächen wird 

bei der Flächenermittlung die Projek

tion auf eine horizontale Ebene zu 

Grunde gelegt. Die Höhe der Nieder

schlagswassergebühr ist abhängig von 

der Größe der mittelbar und unmitt

elbar an das öffentliche Kanalnetz an

geschlossenen. versiegelten Flächen 

und deren Wasserdurch lässigkeit: Je 
höher die Wasserdurchlässigkeit eines 
Belages desto geringer ist die anzu
rechnende Fläche. 
Bei vollständig versiegelten Boden

flächen geht man zum Beispiel davon 

aus, dass 100 % des anfallenden Nie

derschlagswassers auch zum Abfluss 

gelangen. Sie entsprechen dem Fa ktor 

1,0 •. Bei weniger stark versiegelten 

Flächen (z.B. Pflaster, Verbundsteine, 

Rasengittersteine, Gründächer) fließt 

nur ein Teil des Niederschlags in die 

Kanalisation bzw. in Abwassera nlagen 
ab, der Rest versickert, wi rd ge

speichert oder verdunstet. 

Die Kommunen haben in den Abwas
sergebührensatzungen verschiedene 
Versiegelungsarten, je nach technisch 
gegebener Wasserdurchlässigkeit, zu 
sogenannten Versiegelungsfaktoren 
zusammengefasst. 
Ein Beispiel: Besteht bei einem Gras

dach die Annahme, dass lediglich 30 % 

des Niederschlags in die öffentl ichen 

Abwasserkanä le gelangt, würde eine 

solche Dachfläche einem Versiegel

ungsfaktor von 0,3 • entsprechen. Für 
die Berechnung der gebührenrelevan
ten Flächen werden die abflusswirk
samen Flächen dann mit dem Faktor 
der entsprechenden Versiegelungsart 
multipliziert. 

•diese Faktoren variieren und werden von jeder Kommune per Satzung beschlossen 

Neben der Wahl geeigneter, wasser

durchlässiger Materialien lassen sich 

Niederschlagswassergebüh ren durch 

bauliche Maßnahmen zur unmittel

baren Versickerung von Nieder

schlagswasser im Garten. ohne bzw. 

mit reduzie rter Ableitung in die öffent

liche Kanalisation (Zisternen, Regen

wassernutzung, Ableitung in Bäche, 

Rigolen, u.a.). senken. 

Beispiel einer Flächendarstellung 



Beispiele für Versiegelungsarten * 

Vollversiegelte Flächen 

Dachflächen Asphalt oder Beton 

Stark versiegelte Flächen 

Betonsteine Plattenbelag 

Unversiegelte Flächen 

Gepflasterte, 
nicht an Kanalisation 
angeschlossene 
Bodenschicht 

Tiefgarage mit mind. 
30 cm Bodenschicht 

Steinbelag 
mit Fugenverguss 

Terrasse, nicht 
an die Kanalisation 
a ngesch lassen 

* 

Diese erhalten Sie 

Selbstauskunft. 

Die Bewertung der Versiegelungsarten 
regeln die gültigen kommunalen Satzungen 



Der Weg zur gesplitteten Abwassergebühr 

Zur Einführung der gesplitteten Ab

wassergebühr haben sich die Ge

meinderäte nach Beratung durch die 

Verwaltung in den Fachdezernaten 

Kämmerei, Bauamt, Umwelt und Tech

nik zu einem gemeinsamen Vorgehen 

entschieden. Durch die Kooperation 
verschiedener Kommunen mit einheit
lichen Verfahrensschritten und Dienst
leistungen werden Synergien genutzt, 
um damit die Kosten möglichst gering 
zu halten. 
Zur Ermittlung des Niederschlagswass

eranteils werden die bebauten, be

festigten und versiegelten Flächen 

aller Grundstücke registriert, von de

nen Niederschlagswasser direkt oder 

indirekt in die öffentlichen Abwasser

an lagen eingeleitet wird. 

Aufgrund der komplexen Materie und 

nach eingehenden Beratungen und 

Besprechungen, auch mit anderen 

Städten und Gemeinden, wird die Flä

chenermittlung durch eine Beflieg
ung vorgenommen. Per Bildflug und 

stereoskopischer Auswertung wer
den die versiegelten Flächen aller 

Grundstücke ermittelt und je nach 

Beschaffenheit einem, der für das 

Gemeindegebiet festgelegten, Versie
gelungsfaktor zugeordnet. 

Die Ergebnisse werden anschließend 

im Rahmen der Bürgerbeteiligung dem 

Grundstückseigentümer {=Verbra uch

er) zugesandt. Sie sollen die bereitge
stellten Pläne und Flächenaufstell 

ungen überprüfen, gegebenenfalls 

Ergänzungen oder Korrekturen vor

nehmen. Damit wird die Einführ

ung einer gerechten Abwasserge

bühr nachhaltig unterstützt. 

Im Rahmen dieser Selbstauskunfts
phase erhält der Verbraucher um
fangreiche und unterstützende Hilfe 
(siehe "Unterstützung der Verbrau
cher, Seite 8"). 
Da bereits alle notwendigen Daten 
durch die Befliegung erfasst werden 

können und keine Messu ngen oder 

Schätzungen notwendig sind, gilt das 

Verfahren als das genaueste, zuver· 

lässigste und auch transparenteste. Die 
Verbraucher erhalten gut aufbereitete, 
aktuelle und übersichtliche lnforma-

tionen und werden mit der Selbstaus
kunft wenig belastet sein. 
Die Au fträge zur Befliegung des Or
tenaukreises und des Landkreises 

Rastatt wurden einheitlich vergeben. 

Der Bildflug ist stark von witterungs

und jahreszeitl ichen Rahmenbeding

ungen (Son nenstand, Schneelage, 

Belaubung) abhängig. Nur in einem 

engen Zeitfenster können bei der Be

fliegung exakte Flächen zweifelsfrei 

und genau erfasst werden. 

Anschl ießend werden die Luftbilder 

stereoskopisch ausgewertet, um die 

notwendige Flächenkartierung ge

mäß den Versiegelungsfaktoren zu 

erhalten. Die Ergebnisse werden 

pro Grundstück in einem flu rstücksbe

zogenen Versiegelungslageplan dar

gestellt. Der Verbraucher erhält 

diesen Plan gemeinsam mit einer 

Flächentabelle und fach lichen Unter

lagen. Eigentümer mehrerer Grund

stücke erha lten für jedes Grundstück 

separate Unterlagen. 



Verfahren im Überblick: 

Schritt 1 

Schritt 2 

Schritt 3 

Schritt 4 

Schritt 5 

Schritt 6 

Schritt 7 

Schritt 8 

Schritt 9 

Beratung der Vorgehensweise I Flächenermittlung, Beschlussfassungen, 

Satzungsänderungen, Festlegung der Versiegelungsfak:toren 

Bildflug, Versiegelungskartierung, Ausarbeitung der 

Anleitung und fachliche Erläuterungen zum Selbstauskunftsverfahren 

parallel: Bürgerinformation und Informationsbroschüre 

Vorbereitung und Versand der Unterlagen an die Verbraucher 

Bürgersprechstunden und Bürgerberatung (Hotlines) 

Erfassung der Rückläufe und Auswertung der Daten 

Kalkulation der neuen Gebühren 

Beratung und Beschlussfassung der neuen Gebührensätze durch den Gemeinderat 

Zustellung der neuen Gebührenbescheide 



Zukünftige Gebührensituation - Tendenzen 

Wasserverbrauch: 

Befestigte Fläche: 

Alte 
Berechnung: 

Zukünftige 
Berechnung: 

Unverbindliche 
Verbrauchs
Tendenzen: 

Einfamilienhaus 

mittel 

mittel 

Meh rfa milienha us 

hoch 

wenig 

Gewerbebetrieb 

gering 

sehr viel 

Die Abwassergebühr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge 

mittlere Gebühr hohe Gebühr sehr niedrige Gebühr 

Gesplittete Abwassergebühr 
Die genaue Berechnung erfolgt anhand der Daten aus Befliegung und Verbraucherangaben 
> Die befestigte Fläche bestimmt die Höhe der Niederschlagswassergebühr 
> Der Frischwasserverbrauch ist weiterhin Grundlage für die Schmutzwassergebühr 

Gebühr erfahrungsgemäß 
etwa gleich 

Alt 

Neu • 
L; Schmutzwasser 

Gebühr kann 
geringer sein 

• Niederschlagswasser 

Gebühr wird 
voraussichtlich höher 

---
• Abwasser 



Selbstauskunft der Verbraucher I Bürgerbeteiligung 

Um das Projekt zur Flächenermittlung 

zum Erfolg zu führen, sind die komm

unalen Verwaltungen bzw. Abwasser
Eigenbetriebe auf die Unterstützung 

der Verbraucher angewiesen. 
In der Luftbild-Flächenauswertung wer· 

den (teil)versiegelte Flächen mit An· 

schluss an die Kanalisation und Fläch· 
en mit unmittelbarer Versickerung (Ra· 

sen-, Grünflächen, Garten, usw.) unter
schieden. Diese Einteilung nach Ver

siegelungsfaktoren ist Grundlage ob 

u'nd wie viel Niederschlagswasserge

bühren für die Flächen anfallen. 
Anhand der zur Verfügung gestellten 

Unterlagen (Lageplan, Luftbild und 

Tabellen mit Flächen· und Versiege!· 

ungsangaben) erklärt der Verbraucher: 

ob die angegebenen Gebäude- und 

Dachflächen zutreffend dargestellt 
sind, 

welche versiegelten bzw. teilversie
gelten Bodenflächen vorhanden 

sind (Einteilung nach Versiegelungs

faktoren}, 
wie Dach- und Bodenflächen 

an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen sind, 

ob und welche Sickermulden oder 

8 

Zisternen ! Regenwassernutzungs

anlagen vorhanden sind. 

Mit der Selbstauskunft soll der Ver
braucher die Luftbildauswertung über

prüfen und gegebenenfalls korrigieren 

bzw. zusätzliche versiegelte, wasser

ableitende Flächen ergänzen. 

Wenn das anfallende Regenwasser vor 
Ort direkt versickert, oder in Regen· 

wassernutzungsan lagen (Zisternen) 

behandelt und weitergenutzt wird, ist 

dies ebenso aufzuführen, wie die 

genehmigte Einleitung direkt in ein 

Gewässer. Die Grundstückseigentümer 
sind au fgerufen, vollständige Angaben 

und Ergänzungen vorzunehmen und 

den Fragebogen innerhalb der ange

gebenen Frist auszufüllen, zu unter

schreiben und zurückzusenden. Wenn 

Verbraucher ihre Mitwirkungspflicht im 
Rahmen der Selbstauskunft nicht 

wahrnehmen (z.B. durch Nichtabgabe 

der Unterlagen}, erfo lgt die Einstu fung 

der versiegelten Flächen anhand der 

Flächenkartierung aus der Luftbildaus
wertung. Das neue Verfahren der ge· 

splitteten Abwassergebühr soll den 

ökologischen Umgang mit Nieder
schlagswasser fördern. 

Zur Unterstützung 
der Verbraucher 

werden mit dem Versand des Fragebo
gens Ausfüllanleitungen und ergänzen
de Hintergrundinformationen zur Ver· 
fügung gestellt: 
· Informationsveranstaltungen 
· Bürgerberatungstermine 
· Telefon-Hotline 
- Presse-Veröffentlichungen 
- amtl. Mitteilungsblatt 
- weitere Infobroschüren 
· Ausfüllhinweise 
· Informationen und weiterführende 

Links im Internet unter: 
www.gesplittete-abwassergebuehr· 
baden.de . 

Die Verbraucher können sich zusätzlich 
persönlich oder telefonisch in den Rat
häusern beraten lassen. Diese beglei
tenden Veranstaltungen und Maßnah
men sollen dem Verbraucher in hohem 
Maß Unterstützung und Hilfe bieten, um 
die Angaben einfach und zuverlässig 
machen zu können. 

Über Öffnungszeiten, Ansprechpartner 
und Telefonnummern werden die Ver
braucher rechtzeitig mittels Infoflyer, 
Mitteilungsblatt und Internet informiert. 



Lexikon wichtiger Begriffe 
Abwasser: Definition gemäß DIN 4045: 
„Nach häuslichem, gewerblichem oder 
industriellem Gebrauch verändertes, 
insbesondere verunreinigtes, abfließ
endes, auch von Niederschlägen 
stamm.endes und in die Kanalisation 
gelangendes Wasser". 
Befestigte Flächen: Ganz oder teil
weise durch menschliches Einwirken 
so verdichtete Flächen, dass die natür
liche Versickerungsfähigkeit des Bo
dens erheblich verändert wurde. Dies 
betrifft insbesondere die Flächen eines 
Grundstückes, deren Oberflächen mit 
Asphalt, Beton, Platten, Pflastersteinen 
etc. versehen sind. 
Mischwasserkanalisation: Die Ablei
tung von Schmutz- und Niederschlags
wasser erfolgt in einem gemeinsamen 
Kanalisationsnetz. 
Mulden-/Rigolen-Systeme: Bei dieser 
Versickerungsart wird das anfallende 
Niederschlagswasser in der Regel in 
einen Graben, bzw. in einen, unter der 
Geländeoberfläche künstlich errichtet
en Kieskörper, die sogenannte Rigole, 
geleitet und versickert dort allmählich 
im Untergrund. 
Niederschlagswasser: Wasser aus Nie
derschlägen (Regen, Graupel, Schnee, 
Nebel) . 
Niederschlagswassergebühr: Gebühr 

der auf Niederschläge anzurechnen
den, anteiligen Mengen Wassers, die 
von einem Grundstück via öffentliche 
Kanalisation weggeführt werden. Ab
hängig von der Größe der bebauten 
bzw. befestigten Flächen errechnet 
sich die Niederschlagswassergebühr in 
Euro/ m2 . Grundlagen sind der in der 
Satzung festgelegte Anrechnungsfaktor 
und die zu veranlagende Fläche. 
Notüberlauf: Überlauf einer Rückhalte
einrichtung für Niederschlagswasser 
(z.B. Zisterne); ist das maximale Spei
chervolumen der Rückhalteeinricht
ung erreicht, wird das überschüssige 
Niederschlagswasser in die öffentliche 
Abwassereinrichtung abgeleitet. 
Ökopflaster / Rasengittersteine: Was
serdurchlässige Pflaster, auf ent
sprechend durchlässigem Untergrund 
verlegt, fallen unter die Bezeichnung 
„versickerungsfähige Fläche" oder 
,,teilversiegelte Fläche". 
Öffentliche Abwasserbeseitigung: Zu 
der „öffentlichen Abwasserbeseiti
gung" zählt die gesamte Kanalisation, 
wie Regen-, Schmutz- und Mischwas
serkanalisation sowie die Kläranlage. 
Schmutzwasser: Häusliches Abwasser 
aus Toiletten, Sanitäreinrichtungen, 
Küchen und Waschmaschinen sowie 
aus Betrieben, die in die öffentliche 

*diese Faktoren variieren und werden von jeder teilnehmenden Kommune per Satzung beschlossen 

Kanalisation ableiten. 
Schmutzwassergebühr: Gebühr, bezo
gen auf die in die öffentliche Kana
lisation eingeleitete Menge des 
Schmutzwassers, wird nach dem 
Frischwasserverbrauch, in Euro / m3 

berechnet. 
Selbstauskunftsverfahren: Versand 
von Fragebögen zur (ergänzenden) 
Befragung der Verbraucher; das Selbst
auskunftsverfahren wird nach der Flä
chenermittlung aus den Luftbildern 
durchgeführt. Für jedes Grundstück 
werden ein Anschreiben, fachliche Er
läuterungen mit Ausfüllanleitung. Kar
ten und Flächentabellen erstellt. Jeder 
Verbraucher ist zur ergänzenden Aus
kunft über Größe und Beschaffenheit 
der auf dem Grundstück vorhandenen 
befestigten Flächen, Versickerungs
anlagen, Zisternen, etc. aufgerufen. 
Die Selbstauskunft unterliegt der so 
genannten Mitwirkungspflicht im Rah
men der Rechte und Pflichten des 
Bürgers. 
Versiegelte Flächen: Wasserundurch
lässige, befestigte Oberflächen; insbe
sondere Asphalt, Beton, Pflaster, Ver
bundsteine oder Dachflächen. 
Versickerungsfähige Flächen: Einge
schränkt wasserdurchlässige Oberflä
chen, insbesondere Schotter, Kies, 



Splitt, Rasengittersteine. Rasenfugen
pflaster, Porenpflaster, Ökopflaster, 
Betonpflaster mit Sickerfugen, haben 
eine unterschiedliche technische Ver
sickerungsfähigkeit. Grasflächen oder 
gewachsene Böden gelten als kom
plett wasserdurchlässig, werden des
halb nicht erfasst und nicht mit einer 
Niederschlagswassergebühr belegt. 
Für teilversiegelte ! teildurchlässige 
Flächen, insbesondere für Kies. 
Schotter. Rasengitter und Ökopflaster. 
auf versickerungsfähigem Untergrund 
verlegt, wird dies nach der Formel 
Tatsächliche Fläche x Versiegelungs
faktor = zu veran lagende Fläche 
berechnet. 
Versiegelungs- bzw. Befestigungsart 
(siehe „Versiegelungsfaktor"}: Die 
Versiegelungs- bzw. Befestigungsart 
zeigt an, ob die befestigte Fläche zu
mindest teilweise versickerungsfähig 
ist. In Abhängigkeit von dieser Eigen
schaft wird anfa llendes Niederschlags
wasser mehr oder weniger in die öff
entliche Abwassereinrichtung abge
leitet. 
Versiegelungsfaktor I Versiegelungs
grad: Spiegelt die Versickerungs
fähigkeit des Bodenbelages der Fläche 
wider. Der Versiegelungsfaktor bezieht 
sich selbstverständlich nur auf solche 

Flächen, die an die öffentl iche Regen
ader Mischwasserkanalisation ange
schlossen si nd. Flächen mit einer 
vollständigen und starken Versiege
lung haben einen hohen Abfluss. Sie 
werden mit dem Faktor 1,0 *angesetzt. 
Hierzu gehören beispielsweise ein 
Standarddach sowie eine Beton- oder 
Asphaltfläche. Je nach Festlegung der 
kommunalen Abwassersatzung wer
den Platten-. Hofpflaster oder Ver
bundsteinbeläge mit einem Versie
gelungsfaktor z. B. zwischen 0,6 * und 
0,8 * bewertet. Flächen mit noch 
geringerer Versiegelung haben eine 
hohe Versickerungsfähigkeit bzw. hohe 
Verdunstung oder gute Abflussver
zögerung und damit einen reduzierten 
Abfluss. Hierzu gehören z.B. Beläge 
mit Rasengitte rsteinen und Grün
dächer. Diese Flächen werden bspw. 
mit Faktor 0,4 * berechnet. D. h. hier 
wird eine Versiegelung von 40 % in 
Ansatz gebracht. 
Zisterne: In das Erdreich eingebauter 
Wasserspeicher zur Sammlung und 
Speicherung von Niederschlagswasser. 
Oftmals wird in Abwassersatzu ngen 
Genaueres zu Zisternen geregelt. 1 n 
der Regel werden Zisternen erst ab 
einem Mindestinhalt von zwei Ku 

bikmetern* berücksichtigt. Sie können 

mit oder ohne Notüberlauf an das 
öffentliche Kanalnetz ausgestattet 
sein. Hat die Zisterne keinen Überlauf 
bzw. Anschluss zur Kanalisation, gel
ten die daran angeschlossenen Flä
chen als nicht einleitend und werden 
bei der Gebührenberechnung nicht 
berücksichtigt. 
Wenn eine Verbindung zur Ka nali
sation besteht (siehe auch Not
überlauD. vermindert sich die Berech
nungsfläche z.B. um 20 m2 •je vollem 
Kubikmeter Volumen dieser Anlage. 
Dieses Vo lumen kann ggf. auch durch 
Kopplung mehrerer geeigneter Behäl
ter erreicht werden. Wird das Nieder
schlagswasser im Haushalt (bei
spielsweise. Toilette) verwendet, wird 
es als Schmutzwasser beseitigt (Ermitt
lungsmaßstab ggf. per Abwassersatz
ungsänderung zu regeln). 
Die Inbetriebnahme einer Regenwas
sernutzungsanlage ist entsprechend 
den Bestimmungen der Trinkwasser
verordnung beim zuständigen Gesund
heitsamt zu melden. Für die Planung 
und den Bau von Regenwassernutz
ungsanlagen sind die DIN 1989, Teil 1. 
sowie die Wasserversorgungssatzung
en zu berücksichtigen. 
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Das Neue auf den Punkt gebracht 

Ziel dec gesplitteten Abwassergebühr ist eine gerechtere Kostenverteilung 

der öffentliche• Abwasserbeseitigung, entsprechend der tats•chlichen In 

anspruchnahme Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

wird keine zusätzllche Gebühr erhoben. Die Berechnung der bisherigen 

Gebühr wird \edig\ich nach anderen Kriterien vorgenommen. 
Änderungen der Gebührenhöhe sind dennoch wahrscheinlich Durch die 

Maßnahme sollen keine höheren Einnahmen er'ielt werden, es geht le· 

dig\ich um die Erfü\\ung rechtlicher Vorgaben . 
Derzeit kann noch keine Aussage zur Höh• der Gebühren getroffen 

werden. Zunächst muss die Flächenermittlung aus den Luftbl\dern, ein· 

schließlich der Verbraucher· Selbstauskunft, durchgeführt werden · für die 

wir Ihre Unterstützung als Grundstückeigentümer benötigen. 
AUS Umweltschu"grilnden soll bei den Bürgern das Bewusstsein dafür 

geschafien werden. möglichst wenig Grundslücksfl'Ch• ,u wrsiegeln und 

somit wenig Niederschlagswasser in die Kanalisation einzu\eiten. 

Wer viele unversiegelte Flächen besitzt, spart Geld. 
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